
Ihr Kind spricht nicht  die deutsche Sprache?

Sie suchen einen  

Schulplatz für  

Ihr Kind?



Schulpflicht
Schulpflicht besteht bis zum Ende des Schuljahres, in dem 
die Schüler 18 Jahre alt geworden sind. Nach Erfüllung der 
10-jährigen Vollzeitschulpflicht muss eine Ausbildung be-
gonnen werden oder eine weitere Schule besucht werden. 

Seiteneinsteiger-Erstberatung über das 
Kommunale Integrationszentrum /  
Kreis Steinfurt mit einem Sprachmittler 

Zuzug nach Rheine

Kontaktaufnahme und Beratung 
über die Stadt Rheine

Schulzuweisung – der passende 
Schulplatz für Ihr Kind mit einer 
deutschen Sprachförderung

Der Weg in     die Schule
für zugewanderte Schüler und Schülerinnen:



Wir beraten und 
unterstützen Sie:

STADT RHEINE 
FACHBEREICH SCHULEN, SOZIALES,  
MIGRATION UND INTEGRATION

 
Team Begleitung und  
Beratung von Zuwanderern 
-Sprachoffensive-

Ihre Ansprechpartnerin 
Judith Renger-Stilling 
E-Mail: Judith.Renger-Stilling@rheine.de

Rufen Sie uns gerne an 
T 05971 939-141

Klosterstr. 14 • 48431 Rheine 
Neues Rathaus 2. OG, Zimmer 213

Sprechzeiten 
Montag: 14:30 – 15:30 Uhr 
Donnerstag: 11:00 – 12:30 Uhr




